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zen. In allen Betrieben, die dem Bund gehoren, soll-

ten die hochsten Lohne diejenigen der Bundesrdte
nicht iibersteigen. Keine Fiihrungsaufgabe in bundesnahen
Betrieben ist komplexer und anspruchsvoller als diejenige
der Bundesrdte. Ohne Limiten drohen sich Manager und mit
der Zeit auch Bundesrdte hochzuschaukeln. Es ist eine Frage
der Zeit, bis der Ruf nach einer hoheren Entlohnung fiir Bun-
desrdte erklingen wird: mit der Begriindung, dass die Chefs
der SBB, Swisscom und Nationalbank mehr verdienen. In
Aktiengesellschaften ist es Aufgabe der Aktiondrsversamm-
lung oder des Verwaltungsrates, Limiten festzulegen.

Die Gagen bei Banken und Versicherungen lassen sich
mit der individuellen Produktivitdt nicht rechtfertigen. Die
negativen Folgen der Explosion der Managerbeziige in eini-
gen Branchen stehen noch aus. Vorldufig sind die Millionen-
gagen noch auf wenige Personen beschrankt. Aber auch hier
droht Gefahr: Chirurgen, Professoren, Manager in anderen

Die Lohne fiir die fiihrenden Manager sind zu begren-

DAFUR: Serge Gaillard, Dr. oec. publ.,
Leiter des Zentralsekretariats des Schweize-
rischen Gewerkschaftsbundes (SGB)

Branchen vergleichen sich mit den bestverdienenden Mana-
gern. Sie werden jede Gelegenheit nutzen, um ihre Entscha-
digungen erhohen zu lassen, mit dem Quervergleich auf die
bestverdienenden Manager. Die Fahrt nach oben wird schnell
gehen. Die Korrektur nach unten ist dann sehr schwierig.

Uberhohte Managergagen sind aber auch aus betriebs-
wirtschaftlicher Sicht unerwiinscht: Sie beeintrachtigen bei-
spielsweise die Identifikation der Beschdftigten mit dem
Betrieb und die Arbeitsmotivation. Wer weniger verdient
als andere, betrachtet das als geringere Wertschdtzung. Auch
erschweren die iiberhohten Lohne Nachfolgeregelungen
aus dem eigenen Betrieb heraus.
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DAFUR UND DAGEGEN |

Brauchts eine Limite
fiir Managerl6hne?

Die 1,1 Millionen Franken Jahressaldr, die

die Chefs der grossten Schweizer Unternehmen
im Schnitt verdienen, sind fiirstlich. Gewisse
Spitzenkrdfte verdienen gar gigantische 50000
Franken pro Tag. Ist eine Lohnlimite fdllig?

verordnete Limite fiir Managerlohne, denn es ist

nicht die Aufgabe des Staates, bei den Lohnen in
der Privatwirtschaft als «Richter» zu walten. Die Unter-
nehmen miissen bei der Festlegung von Lohnen, bei der
Angebot und Nachfrage eine wichtige Rolle spielen, grund-
sdtzlich frei bleiben.

Es besteht kein Zweifel, dass in der Vergangenheit Ma-
nagerlohne und Abgangsentschadigungen bezahlt wurden,
die nicht nachvollziehbar und kaum verstandlich sind -
sogar bei ungeniigender Leistung. Zum Gliick sind (oder
waren) es nur wenige Manager, die den Boden zur Realitat
verloren haben. Aber diese haben dem Image und der Glaub-
wiirdigkeit «der Wirtschaft» sehr geschadet. Das ist in einer
direkten Demokratie, in der oftmals auch tiber Wirtschafts-
vorlagen entschieden wird, sehr nachteilig.

Es zeigt sich dabei auch, dass gewisse Ausreisser nach
oben mehr mit Macht als mit Markt zu tun hatten. Damit bei

Die Antwort gleich vorweg: Es braucht keine staatlich

DAGEGEN: Hans Reis, Dr. rer. pol.,
Informationschef und Mitglied der
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Arbeitgeberverbandes

der Festlegung der Lohne kein Machtmissbrauch stattfindet,
braucht es funktionierende interne Kontrollen, so genannte
«checks and balances», zum Beispiel zwischen dem Ver-
waltungsrat und der Geschdftsleitung. Die Corporate-
Governance-Richtlinien von economiesuisse dienen dabei
als wertvolle Hilfe, ebenso die heute verlangte Transparenz
und das Ausweisen der Lohnsumme und der Beziige des
gesamten obersten Kaders in den Geschaftsberichten. Das
sind wichtige Informationen fiir die Aktiondre, denen letzt-
lich eine Firma (Aktiengesellschaft) gehort. Sie miissen auch
auf diese Frage Einfluss nehmen und dafiir sensibilisiert sein
- weit stdrker als bisher.

21



	Dafür und dagegen : brauchts eine Limite für Managerlöhne?

